
) Info-Linko Gestattung 
 
Gesetzeswortlaut : 

§ 12 des Gaststättengesetzes  Gestattung 
 
„(1) Aus besonderem Anlass kann der Betrieb eines erlaubnisbedürftigen 
Gaststättengewerbes unter erleichterten Voraussetzungen vorübergehend auf Widerruf 
gestattet werden.(...)“ 
 
 
Im Rahmen des Antragsverfahrens ist folgendes zu beachten : 
 
) Örtliche Zuständigkeit prüfen : Das Gewerbeamt Mitte ist zuständig für Gewerbetreibende 

mit Betriebssitz in den Ortsteilen 
Mitte, Wedding, Tiergarten.( 

 
  
Die Gestattung wird benötigt für den Ausschank alkoholischer Getränke. In der Regel wird eine 
Gestattung begehrt, um anlässlich von Veranstaltungen und Märkten einen Getränkestand zu 
betreiben. 
 
) Erforderliche Unterlagen : 
 

� Antragsformular 
(Wechsel zu Gestattung ) Info-Link o) Antragsformular laden) 

� Personalausweis oder Pass, bei Nicht–EU-Ausländern eine zur selbständigen 
Gewerbeausübung berechtigende Aufenthaltserlaubnis,  

� Auszug aus dem Handelsregister oder Vereinsregister, sofern der Antragsteller dort 
eingetragen ist 

� ggf. Vertrag mit dem Veranstalter, Sondernutzungserlaubnis des Straßen- und 
Grünflächenamtes, bei privatem Straßenland Einverständniserklärung des Eigentümers 

 
Die Gestattung ist gebührenpflichtig. 
Der Ermittlung und Festsetzung der Gebühr wird der tatsächliche Verwaltungs-, Personal- und 
Sachaufwand zugrunde gelegt. 
 
Die Mindestgebühr beträgt  10,74 €; 
die Höchstgebühr beläuft sich auf  869,20 €. 

 
)  Die Antragstellung berechtigt noch nicht zur Ausübung der gastgewerblichen 

Tätigkeit. Dies ist erst nach der Erlaubniserteilung zulässig. 
 
) Die Gebühr kann bar oder mittels EC-Karte direkt in der Bezirkskasse in unserem Dienstgebäude 

(5.OG) oder per Verrechnungsscheck gezahlt bzw. wie folgt unter Angabe des  
 

Kassenzeichens „0331000027735 Zu- bzw. Firmenname, Name der Veranstaltung“ 
 

überwiesen werden : 
 

Postbank, BLZ 100 100 10, Konto-Nr. 0650 530 102 
 

 
 
 
 


